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Umkämpfte Menschenwürde

Die oroßen Fragezeıichen, die hınter viele Begriffe der euzeılt auf dem Weg 1n die
ostmoderne ZESCELIZL werden, haben 11U  — offensichtlich auch den Begriftf der Men-
schenwürde erreıicht. Gewichtige Worte der Aufklärungszeit W1e Subjekt, Freiheit
un! Autonomıie sınd ın den Entwicklungen moderner Gesellschaft immer stärker

ruck geraten. Die ede VO 'Tod des Subjekts VO der 1L1UTr bedingten Ver-
antwortungsfähigkeit des Menschen2 und den (Grenzen seiner Autonomıie (etwa Aalnl-

gyesichts der ökologischen Konflıkte) machen die Krıse deutlich.
Der Begrıifft der Menschenwürde schien ZWAAr bıisher ber solche Anfechtungen In

seınem wuchtigen Klang erhaben. Wiährend die Anthropozentrik durch biozentri-
sche Modelle GErSGLZI wiırd, bleibt der Ausdruck „Menschenwürde“ zumıiıindest ach
W1€ VOT eıne der wichtigsten phılosophischen un: rechtlichen Kategorıen, den
Sınn moderner demokratischer Kultur autfzuschließen. Das demokratische Leben
versteht sıch geradezu als die Lebenstorm der Menschenwürde: als die Sıcherung
der geistigen un: materıellen Voraussetzungen für e1in menschenwürdiges Daseınn.
In manchen Verfassungen 1st lediglich der Begrıff der Würde der Kreatur die
Seıte dieses tragenden Grundwortes getreten .. ber die Interpretation der Würde
des Menschen als Schlüsselkategorie moderner freiheitlicher Verfassungen hat sıch
pluralisiert“. In der Diskussion die Begleitung V}  a Sterbenden beruten sıch Be-
fürworter un!: Gegner der aktiven Euthanasıe auf die Wahrung der Wuürde des
Menschen 1m Sınn eines subjektiven Freiheitsrechts bzw. eıner objektiven Schutz-
garantıe. Und angesichts der Chancen VO bıiotechnischen Verfahren W1e€e Präiım-
plantationsdiagnostik un Stammzelltherapıe kommt der Grundbegriff demokrati-
scher Vertassung für viele die Grenze selıner normierenden un: strukturierenden
Kraft

Dıifferenzierung der Jurıstischen Hermeneutik

Aus Juristischer Sıcht verlangte der Begrıiff der Menschenwürde schon immer ach
einer ditfterenzierten Hermeneutik. Als zentraler Wert der Verfassung, den sıch
die Grundrechte der verfassungsrechtlichen Aussagen drehen, 1St der
Schutz der Menschenwürde ® umfassender Allgemeinheıt”. Die Allgemeinheit
un die Durchschlagskraft® der Norm der Menschenwürdegarantıe sınd der Grund
dafür, da S1e iınnerhalb des Freiheitsrechts immer VOT Banalisierung geschützt WCI-
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den mu{ DDenn angesichts der „Durchsetzungskraft bedartf Art Abs der
restriktiven Interpretation“ Der inflationäre Rekurs auf die Menschenwürde führt

unhaltbaren Juristischen Immunisierungen unterschiedlichster Interessen:

„Die Menschenwürde soll verletzt se1n, begünstigende rechtswidrige Verwaltungsakte Ol der
Verwaltung korrigiert, Empfänger VO Sozaialhıilte auf Sachleistungen verwıesen, Beamten 1mM Rahmen
VO Irennungsgeldangelegenheiten UNANSCMESSCHNC Wohnungen zugewıesen werden, der Spitzensport-
ler der Härte VO Training und Wettkampft eıdet. Art. Abs die ‚Goldreserve‘ uUuNnNnserer

Verfassung macht begehrlich.“
Die Möglıichkeiten moderner Humanbiotechnologie stellen aber die Rhetorik

VO der Menschenwürde ber solche tradıtionellen Juristischen Probleme hınaus
gegenwärtıg 1ın einem viel grundlegenderen Sınn 1n Frage: Heute geht 6S danach
nıcht mehr DE eine kluge Anwendung der Menschenwürdegarantie. Für I[11a1l-

che offenbart sıch angesichts der Entwicklungen ın der Humanbiologie un! Medi-
ZINn vielmehr eıne 1L1UT och „beschränkte Steuerungskraft“ des auf der Menschen-
würde aufbauenden „ Wert- un: Abwägungssystems“ Als Beispiel dafür erd die
tiete „Verunsicherung“ SCNANNLT, IM die be] Import un Verwendung embryonaler
Stammzellen das ungeklärte Kräfteparallelogramm AaUS dem Schutz trühester Le-
benstormen (nach Art Abs un Art Abs Sat7z GG) eınerseılts SOWI1e dem
(von Art Abs Satz gyestützten) T’herapıieinteresse un: der Forschungsfreiheıit
(aus Art Abs Satz GG) andererseıits den Gesetzgeber gesturzt hat“?

Forschungsfreiheit, Therapieinteresse un: Lebensschutz geraten 1n Kontlikt
Die Sıcherung der dahıinterstehenden Grundrechte 1St aber Ausdruck menschen-
würdıger Kultur. Aufgrund solcher Diagnose erd empfohlen, dıe (Garantıe der
Menschenwürde stärker 1n die Abwägung der verfassungsmäßigen Grundrechte
mMiıt einzubeziehen un: den Begrıiff der Menschenwürde VO  = kulturellen un!: WI1S-
senschaftlichen Kontexten der Deutung des Menschen un seıner Entwicklung her
für dıe Konkretisierung In der posıtıven Rechtsentfaltung konkreter fassen. Die
tradıtionelle Rechtsdogmatık ann och konstatieren:

„Die Garantıe menschlicher Würde 1St die einz1ge ‚eındımensıonale Norm des Grundgesetzes. Als
das grundlegende Prinzıp der Verfassung, als se1ine ‚oberste Wertentscheidung‘, 1st die Menschenwürde
mıiıt absolutem Durchsetzungsanspruch ausgestattet. ”

Gegenwartıige Rechtsexegese betont demgegenüber:
„Dıie einzelnen Grundrechte wırken als konstiturlerende Elemente eines einheıtliıchen, dem einzelnen

geschuldeten Freiheits- und Gerechtigkeitsprofils vertafter Herrschafrt zurück auf das Verständnis der
Menschenwürde.Josef Römelt  den muß. Denn angesichts der „Durchsetzungskraft bedarf Art. 1 Abs. 1 GG der  restriktiven Interpretation“ , Der inflationäre Rekurs auf die Menschenwürde führt  sonst zu unhaltbaren juristischen Immunisierungen unterschiedlichster Interessen:  „Die Menschenwürde soll verletzt sein, wenn begünstigende rechtswidrige Verwaltungsakte von der  Verwaltung korrigiert, Empfänger von Sozialhilfe auf Sachleistungen verwiesen, Beamten im Rahmen  von Trennungsgeldangelegenheiten unangemessene Wohnungen zugewiesen werden, der Spitzensport-  ler unter der Härte von Training und Wettkampf leidet. Art. 1 Abs. 1 GG — die ‚Goldreserve‘ unserer  Verfassung — macht begehrlich.“ ®  Die Möglichkeiten moderner Humanbiotechnologie stellen aber die Rhetorik  von der Menschenwürde über solche traditionellen juristischen Probleme hinaus  gegenwärtig in einem viel grundlegenderen Sinn in Frage: Heute geht es danach  nicht mehr nur um eine kluge Anwendung der Menschenwürdegarantie. Für man-  che offenbart sich angesichts der Entwicklungen in der Humanbiologie und Medi-  zın vielmehr eine nur noch „beschränkte Steuerungskraft“ des auf der Menschen-  würde aufbauenden „Wert- und Abwägungssystems“. Als Beispiel dafür wird die  tiefe „Verunsicherung“ genannt, „in die bei Import und Verwendung embryonaler  Stammzellen das ungeklärte Kräfteparallelogramm aus dem Schutz frühester Le-  bensformen (nach Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) einerseits sowie dem  (von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 gestützten) Therapieinteresse und der Forschungsfreiheit  (aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) andererseits den Gesetzgeber gestürzt hat“°.  Forschungsfreiheit, Therapieinteresse und Lebensschutz geraten so in Konflikt.  Die Sicherung der dahinterstehenden Grundrechte ist aber Ausdruck menschen-  würdiger Kultur. Aufgrund solcher Diagnose wird empfohlen, die Garantie der  Menschenwürde stärker in die Abwägung der verfassungsmäßigen Grundrechte  mit einzubeziehen und den Begriff der Menschenwürde von kulturellen und wis-  senschaftlichen Kontexten der Deutung des Menschen und seiner Entwicklung her  für die Konkretisierung in der positiven Rechtsentfaltung konkreter zu fassen. Die  traditionelle Rechtsdogmatik kann noch konstatieren:  „Die Garantie menschlicher Würde ist die einzige ‚eindimensionale Norm‘ des Grundgesetzes. Als  das grundlegende Prinzip der Verfassung, als seine ‚oberste Wertentscheidung‘, ist die Menschenwürde  mit absolutem Durchsetzungsanspruch ausgestattet.“ !°  Gegenwärtige Rechtsexegese betont demgegenüber:  „Die einzelnen Grundrechte wirken als konstituierende Elemente eines einheitlichen, dem einzelnen  geschuldeten Freiheits- und Gerechtigkeitsprofils verfaßter Herrschaft zurück auf das Verständnis der  Menschenwürde. ... Nicht nur der Kerngehalt der speziellen Grundrechte, sondern auch die Typik ıh-  rer Ausübung ziehen den mit menschlicher Würde begründeten Achtungsansprüchen Grenzen.“ !!  Lebensschutz für Embryonen, Therapieinteressen und Rechte der Forschungs-  freiheit sollen so zum Beispiel miteinander „verrechnet“ werden, um das zu be-  stimmen, was Menschenwürde insgesamt besagt.  580Nıcht 11UTr der Kerngehalt der spezıellen Grundrechte, sondern uch die Typık ıh-
Kl Ausübung zıehen den MI1t menschlicher Würde begründeten Achtungsansprüchen renzen.“

Lebensschutz für Embryonen, Therapıieinteressen un Rechte der Forschungs-
treiheit sollen FA DE Beispiel mıteinander „verrechnet“ werden, das be-
stımmen, W as Menschenwürde insgesamt besagt.
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Das heißt Dıie Interpretation des 1n der Menschenwürdegarantie V  a Art
(GGemeılnten soll im Sınn einer Gesamtexegese der Grundrechte 1ın iıhrem kontflikt-
reichen Zueinander ermuittelt werden. Wenn Menschen mit degeneratıven Krank-
heıten WI1e Parkınson, Usteoporose USW. 1Ur durch die Forschung embryonalen
Stammzellen 1n Zukunft geholten werden kann, wobe!I allerdings Embryonen VeI-

braucht werden, annn erg1ıbt sıch GEST aus der Gesamtabwägung der Sınn der Men-
schenwürdegarantie. Sowohl Forschungsfreıiheit, Lebensschutz für Embryonen als
auch Recht auf dıe Stabilisierung körperlicher Integrität ın der Krankheit werden 1n
diesem Menschenwürdeverständnis aufeinander bezogen. Hıntergrund eıner sol-
chen Auffassung 1St eben die Ausdıfferenzierung medızinısch-wissenschaftlicher,
therapeutisch-technischer un wiırtschaftlicher Interessen 1im Blick auf trühe Sta-
1en menschlichen Lebens, die ach Auffassung heutiger Rechtsdogmatik auch das
Menschenwürdeverständnis verändern:

„Die deutsche Staatsrechtslehre hat die methodischen Herausforderungen der Wertordnungs-,Dog-
matık‘ bıs heute nıcht befriedigend bewältigen vermocht. Der absolute Vorrang des Würdeanspruchs
gegenüber kollidierenden Grundrechtsbelangen lafßt sıchUmkämpfte Menschenwürde  Das heißt: Die Interpretation des in der Menschenwürdegarantie von Art. 1 GG  Gemeinten soll im Sinn einer Gesamtexegese der Grundrechte in ihrem konflikt-  reichen Zueinander ermittelt werden. Wenn Menschen mit degenerativen Krank-  heiten wie Parkinson, Osteoporose usw. nur durch die Forschung an embryonalen  Stammzellen in Zukunft geholfen werden kann, wobei allerdings Embryonen ver-  braucht werden, dann ergibt sich erst aus der Gesamtabwägung der Sinn der Men-  schenwürdegarantie. Sowohl Forschungsfreiheit, Lebensschutz für Embryonen als  auch Recht auf die Stabilisierung körperlicher Integrität in der Krankheit werden in  diesem Menschenwürdeverständnis aufeinander bezogen. Hintergrund einer sol-  chen Auffassung ist eben die Ausdifferenzierung medizinisch-wissenschaftlicher,  therapeutisch-technischer und wirtschaftlicher Interessen im Blick auf frühe Sta-  dien menschlichen Lebens, die nach Auffassung heutiger Rechtsdogmatik auch das  Menschenwürdeverständnis verändern:  „Die deutsche Staatsrechtslehre hat die methodischen Herausforderungen der Wertordnungs-,Dog-  matik‘ bis heute nicht befriedigend zu bewältigen vermocht. Der absolute Vorrang des Würdeanspruchs  gegenüber kollidierenden Grundrechtsbelangen läßt sich ... nicht mehr durchhalten.“ !?  Die Frage ist, ob damit aber nicht die Menschenwürdegarantie der Verfassung ver-  abschiedet wird. Denn der Lebensschutz galt bisher als fundamentale Voraussetzung  für die Entfaltung menschlichen Lebens und seiner Grundrechte und in diesem Sinn  als der entscheidende Prüfstein der Wahrung menschlicher Würde. Das Recht auf  Leben wurde zunächst jedem, der zur menschlichen Spezies zu zählen ist, ganz  gleich auf welcher Stufe der Entfaltung oder des Verfalls er sich befindet, im Sinn  eines menschheitlichen „Gleichstellungsgesetzes“ vorrangig zugesichert — nur in  tragischen Lebenskonflikten (Schwangerschaftsabbruch, finaler Rettungsschuß)  abgewogen. Jetzt scheint es in gefährliche Ausgleichskonflikte zwischen den Wert-  präferenzen, die in den verschiedenen Grundrechten repräsentiert sind, hineinge-  zogen. „War die Menschenwürde unantastbar?“!? Ist der grundlegende Konsens  demokratischer Gesellschaft sogar in diesem letzten fundierenden Punkt dahinge-  schmolzen? Hat die Pluralisierung und Differenzierung postmoderner (Un)Kultur  diesen letzten Sieg schon davongetragen?  Grenzen der menschenrechtlichen Logik aus theologischer Sicht  Gegenüber solchen pessimistischen Szenarien bedarf es aber des ruhigen, tieferen  Blicks. Denn auch die theologische Interpretation der Grundlagen demokratischer  Verfassung und freiheitlicher Kultur hat schon immer die Grenzen dieses „Lebens-  entwurfes“ !4 bewußt gehalten. Die Theologie teilt nicht den nachmetaphysischen  Optimismus, daß in den deliberativen oder auf wirtschaftliche Interessen bezoge-  nen Ausgestaltungen der Demokratie eine umfassende inhärente Legitimations-  581nıcht mehr durchhalten.“

Dıie Frage iSt; ob damıt 1aber nıcht die Menschenwürdegarantıe der Verfassung VCI-

abschiedet wırd Denn der Lebensschutz galt bisher als ftundamentale Voraussetzung
für die Entfaltung menschlichen Lebens und seıner Grundrechte un:! 1n diesem Sınn
als der entscheidende Prütstein der Wahrung menschlicher Würde [)as Recht auf
Leben wurde zunächst jedem, der Zzur menschlichen Spezıes zählen ist;, SAaNZ
gleich aut welcher Stute der Entfaltung oder des Verfalls ß sıch befindet, 1mM Sınn
elınes menschheitlichen „Gleichstellungsgesetzes“ vorrangıg zugesichert 11UT 1n
tragıschen Lebenskonflikten (Schwangerschaftsabbruch, ınaler Rettungsschufß)
abgewogen. Jetzt scheint 6S ın gefährliche Ausgleichskonflikte zwıischen den Wert-
präferenzen, die 1ın den verschıedenen Grundrechten repräsentiert sınd, hineinge-

„War dıe Menschenwürde unantastbar?“ !6 Ist der ogrundlegende Konsens
demokratischer Gesellschaft 1n diesem etzten fundierenden Punkt dahınge-
schmolzen? Hat die Pluralisierung un:! Differenzierung postmoderner (Un)Kultur
diesen etzten ıeg schon davongetragen?

Grenzen der menschenrechtlichen Logik AUS theologischer Sıcht

Gegenüber solchen pessimıstischen Szenarıen bedarf CS 1aber des ruhigen, aaan
Blicks. [DDenn auch die theologische Interpretation der Grundlagen demokratischer
Verfassung un: treiheitlicher Kultur hat schon immer die Grenzen dieses „Lebens-
entwurtes“ bewufßt gehalten. Die Theologie teilt nıcht den nachmetaphysischen
Optimıismus, da ın den deliberativen oder auf wirtschaftliche Interessen bezoge-
TE Ausgestaltungen der Demokratie eıne umftassende iınhärente Legıtimations-
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basıs gefunden sel Die lehramtlichen Bedenken gegenüber solchen in sıch Av
schlossenen treiheitsrechtlichen Begründungen betonen, da{fß damıt die Freiheıit Zlr

„Quelle aller Werte“ würde !> Dıie wıissenschaftliche soz1alethische Reflex1ion halt
fest, da{ß „auch Staaten moderner Industriegesellschaften mancher
Ansıcht ın weıtem Umfang auch be]1 marktwirtschaftlicher Organısatıon keine
selbstregulatıven 5>ysteme darstellen“ 16 Theologische Rechtsethik halt 1n iıhrer
dıiffterenzierten Ethık der Partiızıpation un:! des (sew1lssens Dıstanz allen emo-
kratisch-funktionalen un: rechtssystematisch geschlossenen Begründungen fre1i-
heitlicher Kultur. S1e bricht S1€E auf die Oftenheit des Menschen für dıe Iran-
szendenzerfahrung hın auf.

Die Theologie hat dıe menschenrechtliche Systematık deshalb auch nNn1ıe „über-
höht“. Ö1e hat S1C ımmer 1n dıe theologischen Strukturen theonomer AÄAutonomıie
un! 1n den Erlösungsgedanken eingebunden. Die „Frage ach der inneren Begrün-
dung der Sollensverpflichtung“ ! UuULONOMEe Vernuntft un: treiheitlicher Verfas-
SUMNS, ıhre Suche ach letztverbindlicher Selbstdeutung 1m Menschenwürdebegriff
1STt VO einem transzendentalen Ermöglichungszusammenhang zwıischen der ZOttl1-
chen TIranszendenz un: der Freiheit des Menschen umfangen: „ Wo ımmer das (36=
haltenseın durch (sott adäquat erfahren wiırd, wırd CS nıcht als Verlust des Selbst-
sSe1Ns erfahren, sondern als dessen Vollendung.“ Die „endgültige Erfüllung eigener
Freiheit 15 dıe sıch ach theologischem Verständnıiıs Ersti. 1ın der Beziehung Gott
schenkt, 1STt deshalb VO eıner ın sıch geschlossenen treiheitsrechtlichen Logik aum

Miıt Blick auf eıne demokratische Verfassung mi1t ıhrem menschen-
rechtlichen Wertesystem, das Leben 1n Freiheıit ermöglichen un: strukturell absı-
chern soll, heifßt das Man muf{fß »”  OIr talschen Hoffnungen“ AT HCH:

„‚Nıcht die Elıminierung menschlicher Konftlikte schlechthin steht CrWwarten, wohl aber oIlt Cdy dıe
Weıse ihres Austrags verändern“; und „ WENN 1es nıcht mehr gelingt, bedartJosef Römelt  basıs gefunden sei. Die lehramtlichen Bedenken gegenüber solchen in sich ge-  schlossenen freiheitsrechtlichen Begründungen betonen, daß damit die Freiheit zur  „Quelle aller Werte“ würde!>. Die wissenschaftliche sozialethische Reflexion hält  fest, daß „auch Staaten moderner Industriegesellschaften  entgegen mancher  Ansicht in weitem Umfang — auch bei marktwirtschaftlicher Organisation — keine  selbstregulativen Systeme darstellen“ !°. Theologische Rechtsethik hält in ihrer  differenzierten Ethik der Partizipation und des Gewissens Distanz zu allen demo-  kratisch-funktionalen und rechtssystematisch geschlossenen Begründungen frei-  heitlicher Kultur. Sie bricht sie auf die Offenheit des Menschen für die Tran-  szendenzerfahrung hin auf.  Die Theologie hat die menschenrechtliche Systematik deshalb auch nie „über-  höht“. Sie hat sie immer in die theologischen Strukturen theonomer Autonomie  und in den Erlösungsgedanken eingebunden. Die „Frage nach der inneren Begrün-  dung der Sollensverpflichtung“ !7 autonomer Vernunft und freiheitlicher Verfas-  sung, ihre Suche nach letztverbindlicher Selbstdeutung im Menschenwürdebegriff  ist von einem transzendentalen Ermöglichungszusammenhang zwischen der göttli-  chen Transzendenz und der Freiheit des Menschen umfangen: „Wo immer das Ge-  haltensein durch Gott adäquat erfahren wird, wird es nicht als Verlust des Selbst-  seins erfahren, sondern als dessen Vollendung.“ Die „endgültige Erfüllung eigener  Freiheit“ !® die sich nach theologischem Verständnis erst in der Beziehung zu Gott  schenkt, ist deshalb von einer in sich geschlossenen freiheitsrechtlichen Logik kaum  zu erwarten. Mit Blick auf eine demokratische Verfassung mit ihrem menschen-  rechtlichen Wertesystem, das Leben in Freiheit ermöglichen und strukturell absi-  chern soll, heißt das: Man muß „vor falschen Hoffnungen“ warnen:  „Nicht die Eliminierung menschlicher Konflikte schlechthin steht zu erwarten, wohl aber gilt es, die  Weise ihres Austrags zu verändern“; und „wenn dies nicht mehr gelingt, bedarf ... am Ende alles ge-  schichtliche Handeln, auch das innerweltlich als gelungen einzuschätzende, der ‚Nachsicht und Entsüh-  nung .  So könnte es tatsächlich sein, daß demokratische Kultur in den gegenwärtigen  Konflikten um die Chancen moderner Medizin an eine Grenze ihres ausgleichen-  den Grundwertesystems geraten ist. Bisher befindet sich hier ja alles noch in der  Grundlagenforschung, und es handelt sich nur um (nicht unbegründete) Hoff-  nungen und Visionen. Aber sollte sich zeigen, daß Heilungschancen von gewalti-  gen Ausmaßen nicht ohne Verletzung des menschlichen Lebensschutzes in frühe-  sten Stadien realisiert werden können, handelt es sich tatsächlich um ein ethisches  und rechtlich-normatives Dilemma. Wenn Krankheiten wie Alzheimer oder Dia-  betes mit Hilfe von Medikamenten geheilt werden könnten, deren Erforschung  oder Herstellung den Verbrauch von Embryonen iın allerfrühesten Stadien vor-  aussetzen würde, ist die Frage theologisch sinnvoll: Könnte es sein, daß hier nicht  moralische Verurteilung, sondern „Nachsicht und Entsühnung“ am Platz sind,  582Ende alles A
schichtliche Handeln, uch das innerweltlich als gelungen einzuschätzende, der ‚Nachsicht und Entsüh-
nung‘“ L

So könnte CS tatsächlich se1n, da{ß demokratische Kultur 1n den gegenwärtıgen
Konflikten die Chancen moderner Medizin eıne Grenze ıhres ausgleichen-
den Grundwertesystems geraten ISt Bisher befindet sıch 1er Ja alles och 1in der
Grundlagenforschung, un: CS handelt sıch 1L1UT (nıcht unbegründete) off-
HNHUNSCH un Visionen. ber sollte sıch zeıgen, da{fß Heilungschancen VO  e vewalti-
SCH Ausmaßen nıcht hne Verletzung des menschlichen Lebensschutzes 1n frühe-
SsSten Stadien realıisıert werden können, handelt 6S sıch tatsächlich eın ethisches
un: rechtlich-normatives Dılemma. Wenn Krankheiten w1e Alzheimer oder Dıa-
betes mıiıt Hılte VO Medikamenten geheilt werden könnten, deren Erforschung
oder Herstellung den Verbrauch VO Embryonen 1n allerfrühesten Stadien VOLI-

A4UuUSsetizen würde, 1St die Frage theologisch sinnvoll: KöOönnte CS se1N, da{f jer nıcht
moralısche Verurteilung, sondern „Nachsıiıcht un Entsühnung“ Platz sınd,
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weıl auch Freiheit un treiheıitliche Verfassung schon ach theologischer Anıt=
fassung selbst nıcht kontliktlos und bruchlos haben, sondern auf Erlösung
angewlesen sind?

Jenseıts selbstgewisser moralischer Verurteilung un:!
naturwissenschaftlicher Selbstrechtfertigung

Die Kıiırche LUut gul daran, angesichts der Oftenheit der Entwicklung, nıcht 1L1UT auf
naturrechtliche Selbstgewißheit pochen. Es 1STt traglich, ob eine Allıanz VO  z

„Naturrecht un!: Menschenwürde“ das Anliegen der Glaubenserfahrung VO (3€e-
heimnıs des Lebens ANSCHICSSCN 1n den gesellschaftlichen Kontext vermuttelt. Die
Rhetorik VO Embryonen als Personen darf nıcht überzogen werden, moralische
Überzeugung nıcht unvermuittelt iın rechtliche Konstruktionen übersetzt werden.
„Moralısch gesättigte Juristische Begriffe W1e€e ‚Menschenrecht‘ un: ‚Menschen-
würde CCC verlieren „durch eıne kontraintuitive Überdehnung nıcht 11UT ıhre Irenn-
schärfe, sondern auch ıhr kritisches Potential. Menschenrechtsverletzungen dürfen
nıcht Verstößen Wertvorstellungen ermäfßigt werden.“

[)as „Instrument des Naturrechts) 1St leider stumpf gewordenUmkämpfte Menschenwürde  weil auch Freiheit und freiheitliche Verfassung — schon nach theologischer Auf-  fassung selbst — nicht konfliktlos und bruchlos zu haben, sondern auf Erlösung  angewiesen siınd?  Jenseits selbstgewisser moralischer Verurteilung und  naturwissenschaftlicher Selbstrechtfertigung  Die Kirche tut gut daran, angesichts der Offenheit der Entwicklung, nicht nur auf  naturrechtliche Selbstgewißheit zu pochen. Es ist fraglich, ob eine Allianz von  „Naturrecht und Menschenwürde“ das Anliegen der Glaubenserfahrung vom Ge-  heimnis des Lebens angemessen in den gesellschaftlichen Kontext vermittelt. Die  Rhetorik von Embryonen als Personen darf nicht überzogen werden, moralische  Überzeugung nicht unvermittelt in rechtliche Konstruktionen übersetzt werden.  „Moralisch gesättigte juristische Begriffe wie ‚Menschenrecht‘ und ‚Menschen-  würde  CC  verlieren „durch eine kontraintuitive Überdehnung nicht nur ihre Trenn-  schärfe, sondern auch ihr kritisches Potential. Menschenrechtsverletzungen dürfen  nicht zu Verstößen gegen Wertvorstellungen ermäßigt werden.“ 2°  Das „Instrument (des Naturrechts) ist leider stumpf geworden ... Die Idee des  Naturrechts setzte einen Begriff von Natur voraus, in dem Natur und Vernunft in-  einander greifen, die Natur selbst vernünftig ist. Diese Sicht von Natur ist mit dem  Sieg der Evolutionstheorie zu Bruch gegangen.“?! Es hat so gesehen keinen Sinn  vorzugeben, theologische Deutung hätte mit ihren Einsichten in die Würde des  Menschen als Gottes Ebenbild eine präzise Kasuistik, wann personales Leben des  Menschen beginnt, wie die biologischen und epibiologischen geheimnisvollen  Prozesse der Weitergabe menschlichen Lebens ineinandergreifen. Die Theologie  selbst spricht eben vom Geheimnis. Deshalb sollte sie sich nicht in die Kategorien  klassifizierender Sprache hineinziehen lassen, die ihr naturwissenschaftliche Grenz-  ziehungswünsche aufdrängen möchten (Wann geht es „nur um Zellhaufen“, ab wel-  chem Zeitpunkt geht es um die Würde der Person?).  Den Dienst, zu helfen, in den Konflikten der Gestaltung des modernen Frei-  heitsrechts die eigenen Fundamente nicht aus den Augen zu verlieren, diesen Dienst  schuldet die Kirche der demokratischen Gesellschaft auch heute. Denn moderne  Kultur weist eine grundlegende Unsicherheit in bezug auf die Verankerung in den  sie tragenden Ressourcen auf. Dabei geht es nicht um Fragestellungen, wie sie die  Theologie noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil bewegt hatte: ob in der Of-  fenheit der demokratischen Vollzüge die Eindeutigkeit der Wahrheit des Glaubens  (und seiner ethischen Implikationen) nicht verlorengehen. Es geht vielmehr um die  Schwierigkeit, ob dem demokratischen Diskurs die vitalen Ressourcen zur Ver-  fügung stehen, welche die freiheitliche Entwicklung um ihrer Humanität selbst  willen braucht. Nicht die Angemessenheit demokratischer Offenheit steht für die  583Die Idee des
Naturrechts SGELZLE eınen Begriff VO Natur VOTaUSs, ın dem Natur un! Vernunft 1N-
einander oreifen, dıe Natur selbst vernünftig 1St. Diese Sıcht VO  > Natur 1st mIt dem
Sieg der Evolutionstheorie Bruch gegangen. —* Es hat vesehen keinen Sınn
vorzugeben, theologische Deutung hätte mi1t ıhren Einsichten 1n die Würde des
Menschen als (sottes Ebenbild eıne präzıse Kasuıstıik, Wann personales Leben des
Menschen beginnt, W1e€e die biologischen un epibiologischen geheimnisvollen
Prozesse der Weıitergabe menschlichen Lebens iıneinandergreıfen. Die Theologie
selbst spricht eben VO Geheimnıis. Deshalb sollte sS1e sıch nıcht 1n die Kategorıen
klassıfızıerender Sprache hıneinzıiehen lassen, die ıhr naturwissenschaftliche (Gsrenz-
zıehungswünsche aufdrängen moöchten (Wann geht 6S SII Zellhaufen“, aAb wel-
chem Zeıtpunkt geht CS dıe Würde der Person?).

Den Dıenst, helfen, 1n den Konflikten der Gestaltung des modernen Yre1l-
heitsrechts die eigenen Fundamente nıcht aus den Augen verlieren, diesen Dıienst
schuldet die Kırche der demokratischen Gesellschaft auch heute. Denn moderne
Kultur welst eıne grundlegende Unsicherheit 1n bezug auf die Verankerung 1n den
S1Ee tragenden Ressourcen auf. Dabe] geht CS nıcht Fragestellungen, W1e€e S1C die
Theologıe och VOT dem Zweıten Vatikanischen Konzıil bewegt hatte: ob 1n der Of-
enheit der demokratischen Vollzüge dıe Eindeutigkeıit der Wıahrheit des Glaubens
und seiıner ethischen Implikationen) nıcht verlorengehen. Es geht vielmehr die
Schwierigkeıt, ob dem demokratischen Diskurs dıe vitalen Ressourcen Z Ver-
fügung stehen, welche die freiheitliche Entwicklung ıhrer Humanıtät selbst
wiıllen braucht. Nıcht dıe Angemessenheıt demokratischer Offtenheit steht für die
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Gestaltung menschlicher Kultur der Zukunft 1ın Frage, sondern gerade ıhre wirkli-
che Lebendigkeit un: nıcht einseılt1g un: dominierte Radıkalität 1st dabel
das Thema

Das Verständnis VO Freiheit orlentiert sıch offensichtlich 1n den Entwicklungen
komplexer Gesellschaft zunehmend wenıger A starken TIradıtionen des Menschen-
rechtsgedankens, sondern mehr un!: mehr gesellschaftlich-divergierenden und
wiırtschafttlichen Bedürfnissen. Nıcht 1L1UT dl€ Stammzellforschung oder etwa d1€
„Gentechnıik“ versprechen Ja Danz GE Horıizonte menschlicher Lebensmöglıch-
keıten, sondern ZU Beispiel auch dıe dıgitale Welt der Informationstechniken,
der medialen Kommunikatıon, freizeitorientierte Konsumangebote USW. TIrotz der
rechtsstaatlıchen Siıcherung V® Freiheıit, Autonomıie und Konsensbildung annn
sıch demokratische Kultur „nachmetaphysısch“ darın aber 1n iıhren eigenen starken
un moralısch anspruchsvollen Voraussetzungen selbst relatıvieren. Wuürde des
Menschen, Unantastbarkeit seıner allen treiheıitlichen Entfaltungen zugrundelie-
genden unableitbaren Wırklichkeit als Person können ın Abhängigkeıt VO Kal-
külen un Manıipulationen geraten, dıe unterschiedliche vesellschaftliche, technı-
sche un wirtschaftliche Interessen repräsentieren. Menschen mı1t Behinderungen
SOrsCcCh sıch beispielsweise darum, da{fß dıe Techniken der pränatalen Diagnostik un:
Präımplantationsdiagnostik nıcht 11UT Eltern VOT den „Rısıken“ genetisch „belaste-
ter Schwangerschaften schützen, sondern auch ZAUTT: Ausgrenzung VO „nıcht 11O1-

mal entwıckelten“ Menschen SA Selektion führen.
Sıcher oilt auch 1er gegenüber einem pessimıstischen, angstlichen Blick auf

die Entwicklungen techniıscher un! postmoderner Gesellschatt, da die Suche ach
der Beziehung zwıischen den Möglıchkeiten un Einsiıchten gegenwärtıger
Kultur auf der eınen Seıite un dem Verständnıiıs VO Freiheit un: Sınn menschlicher
Lebensgestaltung auf der anderen Selte notwendıg und unausweichlich isSt Die

Entwicklungen 1n Wırtschaft un: Technıik lassen auch das Verständnis VO  —

der Wuürde des Menschen, den Möglichkeiten un: dem Sınn menschlicher Freiheit
un: VO moralischen Grundvorstellungen vielfach 1n Licht erscheıinen. Die
Erftindungen des utomobils un:! des Flugzeugs haben das Verständnıis VO Mobi-
lıtät un:! damıt verbundene Freiheitsvorstellungen bıs 1ın das Lebensgefühl der
Menschen hıneın nachhaltig verändert. Die immer weıtergehende Beherrschung
VO Krankheits- un: Alterungsprozessen bıs auf dıe molekularbiologischen Ebe-
NCN hınab erd auch Empfinden VO Lebenszeıit un:! Sterbenmüssen beein-
lussen. Humane Kultur entwickelt sıch tort. och die Frage ist; W1e€e die tech-
nologischen Zugewinne, damıt verbundene CU«C Interessenlagen, gesellschaftliıche
Konstellationen un ökonomische Chancen mıiıt den Anliegen der Menschenwür-
degarantıe SOWI1e des Freiheits- un: Lebensschutzes 1n eın sachgerechtes Verhältnis
ZESELZL werden mussen, damıit zukünftige Welt human bleibt. Wıe verhalten sıch
Menschlichkeit un!ı steigende Handlungsoptionen 1ın der mı1t unvermınderter Dif-
terenzierungsdynamık sıch weıter enttfaltenden modernen Welt 7zueinander?
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Der blofße Glaube „die hohe Komplexität, Wahltreiheit un Lernfähigkeit“ der
Wırtschaft, dıe ıhren „gesellschaftlichen Prıimat“ begründet, erscheıint AaUus theolog1-
scher Sıcht einselt1g. Führt eiıne auf diese Lernfähigkeıit abgestellte Gesellschaft
tatsächlich 1n „ein bisher ungeahntes Mafß Möglıchkeiten des Erlebens un: Han-
delns, da{fß auch die Politik mehr Macht, die Famiıulie mehr Liebe, die Wıssen-
schaft mehr Wıahrheit erreichen ann kann!) als Je zuvor“ 22? Genuügt CS, „dieser
KomplexıtätUmkämpfte Menschenwürde  Der bloße Glaube an „die hohe Komplexität, Wahlfreiheit und Lernfähigkeit“ der  Wirtschaft, die ihren „gesellschaftlichen Primat“ begründet, erscheint aus theologi-  scher Sicht zu einseitig. Führt eine auf diese Lernfähigkeit abgestellte Gesellschaft  tatsächlich in „ein bisher ungeahntes Maß an Möglichkeiten des Erlebens und Han-  delns, ... so daß auch die Politik mehr Macht, die Familie mehr Liebe, die Wissen-  schaft mehr Wahrheit erreichen kann (kann!) als je zuvor“22? Genügt es, „dieser  Komplexität ... die Struktur der Gesellschaft (anzupassen)“?. Die zunehmende  Kompliziertheit technisch perfektionierter und ökonomisch organisierter Gesell-  schaft läßt auch Menschen zurück, schließt sie aus von den Chancen der Partizi-  pation und Anteilnahme. Die bleibende Arbeit am fundamentalen Konsens der  Gesellschaft, der um die Garantie der Menschenwürde kreist, erscheint nach theo-  logisch-ethischem Verständnis komplizierter. Das Werben der Kirche für diesen  Konsens hat seinen tiefen Sinn.  Menschenwürdegarantie als Stachel im Fleisch  Die Garantien der Menschenwürde sind gegenwärtig offenbar nur schwer in die  positiv-rechtliche Abwägung der konfliktreich miteinander verbundenen Grund-  rechte zu übersetzen und in den positiv-rechtlichen Fragen etwa der medizinischen  Entwicklung zur Geltung zu bringen. Dennoch nützt es nichts, diese Probleme bis  in die Behauptung fortzutreiben, die Menschenwürdegarantie sei eine völlig in-  haltsleere Norm, die erst in der konkreten Abwägung der Grundrechte ein faßba-  res Profil behielte. Als konkreter Gehalt ihrer normativen Aussage wird im Kontext  des deutschen Verfassungsrechts der ausdrückliche Wille festgehalten, jeden Men-  schen als „Dasein um seiner selbst willen“?* zu verstehen. Dieses Anliegen ist ge-  rade auf dem Hintergrund der Erfahrungen nationalsozialistischer Herrschaft for-  muliert worden:  „Darin sind die Stellung und Anerkennung als eigenes Subjekt, die Freiheit zur eigenen Entfaltung,  der Ausschluß von Instrumentalisierung nach Art einer Sache, über die einfach verfügt werden kann,  eingeschlossen.“ 2  Nicht die Abwägung der Grundrechtskonflikte modifiziert diesen normativen  Gehalt, sondern umgekehrt muß dieser eine verfassungsgemäße Lösung der Pro-  blemfelder strukturieren. Die Menschenwürdegarantie dient dabei als heuristisches  Prinzip.  Sicherlich: Gerade die Theologie rechnet damit, daß diese Systematik die Kon-  flikte des Lebens nicht umfassend zu lösen imstande ist. Aber auch ein naiver Fort-  schrittsglauben, der die ersten Lebensphasen des Menschen von seiner personalen  Geschichte abkoppelt und zum Differenzierungssyndrom eines bloßen Zellhaufens  degradiert, wird eine bruchlose Entwicklung nicht garantieren können. Das Anlie-  585dıe Struktur der Gesellschaft (anZzupäasseN) . Dıie zunehmende
Kompliziertheit techniısch perfektionierter und ökonomisch organısıerter Gesell-
schaft Alst auch Menschen zurück, schliefßt S1e aus V.C) den Chancen der Partızı-
patıon un: Anteıiılnahme. Die bleibende Arbeit tundamentalen Konsens der
Gesellschaftt, der die Carantıe der Menschenwürde kreıist, erscheint ach theo-
logisch-ethischem Verständnıis komplizierter. Das Werben der Kırche für diesen
Konsens hat seinen tiefen Sinn.

Menschenwürdegarantie als Stache] 1mM Fleisch

Dıie (sarantıen der Menschenwürde siınd gegenwärtıg oftffenbar L1LUTL schwer 1ın die
posıtıv-rechtliche Abwägung der konfliktreich mıteinander verbundenen rund-
rechte übersetzen un:! 1ın den posıtıv-rechtlichen Fragen ETWa der medizinischen
Entwicklung ZUiT: Geltung bringen. Dennoch nutzt 6S nıchts, diese Probleme bıs
1n die Behauptung fortzutreiben, die Menschenwürdegarantie se1 eıne völlig In-
haltsleere Norm, die Eerst 1n der konkreten Abwägung der Grundrechte eın fafßba-
ICS Profil behielte. Als konkreter Gehalt ıhrer normatıven Aussage WIF: d 1m Kontext
des deutschen Verfassungsrechts der ausdrückliche Wille testgehalten, jeden Men-
schen als „Daseın seiner selbst wiıllen“ 24 verstehen. Dieses Anlıegen 1St e
rade auf dem Hıntergrund der Erfahrungen natıonalsozialistischer Herrschaft tor-
muliert worden:

„Darın sınd die Stellung und Anerkennung als eigenes Subjekt, die Freiheit ZULT: eigenen Entfaltung,
der Ausschlufß VO  - Instrumentalisıerung nach Art eiıner Sache, ber die eintach verfügt werden kann,
eingeschlossen.“ 25

Nıcht die Abwägung der Grundrechtskonflikte modifiziert diesen normatıven
Gehalt, sondern umgekehrt mu{ dieser eıne verfassungsgemäfße Lösung der Pro-
blemfelder strukturieren. Dıie Menschenwürdegarantıe dient dabel als heuristi_sches
Prinzıp.

Sıcherlich: Gerade die Theologie rechnet damıt, da{fß diese Systematik die Kon-
flikte des Lebens nıcht umtassend lösen iımstande 1St ber auch e1in naıver Ort-
schrittsglauben, der die ersten Lebensphasen des Menschen VO  - seıner personalen
Geschichte abkoppelt un:ADifferenzierungssyndrom eines blofßen Zellhaufens
degradiert, erd eıne bruchlose Entwicklung nıcht gyarantıeren können. Das Anlie-
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sCcH der Wahrung der Menschenwürde, menschliches Daseın als Daseın seıner
selbst willen respektieren, bleibt eher eın Stachel] 1mM Fleisch eine bleibende krı-
tische Heurıistık, die auch die verantwortliche Nutzung moderner umanbıiıotech-
nologie begleiten mMu

Das deutsche Embryonenschutzgesetz hat AUS diesem Grund versucht, den Y
oriff auf den menschlichen Embryo StrenNg auf den Raum der Weıitergabe menschlı-
chen Lebens 1 Raum der Famaiulıie begrenzen. Embryonen sollen künstlich 1L1UT

1mM Rahmen eiıner Sterilıtätstherapıie werden dürten. Die Zielsetzungen
der Fruchtbarkeitsmedizin (also der Hılfen für Paare, die sıch eın ınd wünschen,
6S aber auf natürlichem Wege nıcht bekommen können) verhindern, Embryonen,
dıe WIr technısch „herstellen“ können, anders „verwenden“, als CS ıhrem eıgenen
Daseıinssıinn entspricht: einem ausditferenzierten Menschen werden, der C
boren werden un se1ın e1ıgenes Leben entfalten anı

Diese Einschränkung hat auch heute och ıhre Berechtigung: Die Techniken der
Stammzellengewinnung un: des therapeutischen Klonens wollen ZWar keinen
‚ausdıfferenzıierten“ Menschen benutzen und instrumentalisıeren. ber S1Ee öffnen

Räaäume der Verfügung ber eın konkretes menschliches Daseın 1n seiınen CESTEN (Eh anr
wicklungsschritten, die ıhm selbst eın Interesse mehr hat Wer solche Verfü-
yungsraume erschliefßen wiıll, hat CS schwer, eıne weıitergehende Logik moralısch
un rechtlich konsistent auszuschließen. Oftene Rechtsbegriffe, die „dUuSs hohen
wıssenschaftlichen Zielen heraus“ bisherige Standards EeLIwa des Embryonen-
schutzes verändern möchten, sınd unpräzıs un allgemeın, verbindliche
Grenzen technischer Manıpulation des konkreten menschlichen Daseıns wiıllen

benennen. S1e sınd geradezu AD veschaffen, ımmer weıter ausgedehnt WECTI-

den Wer Sagt, da{fi 6S 1ın manchen medizinıschen Konstellationen nıcht technisch
eintacher un: ökonomisch kostengünstiger ist; der Differenzierung VO  S

Stammzellen verschiedenen Gewebetormen den natürlichen Prozessen der
bryonalen Entwicklung ach dem Tag ıhren Lauf lassen, ann etales (S6
webe NutfLzen können? Hiıirntorscher un Philosophen ordern schon Jetzt, die
Einsichten der Hirntoddefinition auch auf die ErStien Stadien menschlicher HnNt-
wicklung übertragen un!: den Lebensschutz VO der Präsenz erster Formen des
Hırnlebens abhängig machen 26. Teilhirntoddefinitionen würden einen
Menschen MmMI1t Anenzephalie als Totgeburt verstehen wollen. Wer 1Ur auf „hoch-
rangıge Forschungsziele“ abstellt, alt letztlich offen, für welche Ziele welche Dit-
ferenzierungs- oder Zertallsstufen menschlichen Lebens herangezogen un: NVCI-

wendet werden dürfen, eben der ethische un rechtliche Ma{fßstab ANZESELZL
werden kann, der das (3anze menschlichen Werdens un: Vergehens diesseits der
Grenze VO Zeugung un Hirntod für tremde 7Zwecke instrumentalisieren 1l

Die Wahrung und triedensstiftende Qualität der normatıven Grenze, da{fß eın
menschliches Indıyiduum für Interessen eınes anderen geopfert werden darf, muf{fß
aber als eın symbolisch-normativer Kern verstanden werden, dessen Achtung
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aufgebbar für ul S humane Gestaltung pluralistischer Gesellschaft un ıhren emo-
kratischen Konsens 1ST Sollte die Wıssenschafrt klinısch anwendbare therapeutische
Optionen AaUs der Nutzung ftrühester Lebensstadien des Menschen entwickeln,
UuUussen diese schmerzlichen un riskanten Wıdersprüche der wiırklich hıltrei-
chen Gestaltung humaner Kultur willen deutlich Bewußtsein gehalten werden

Die Theologie drängt darauf angesichts der Entwicklungen moderner Human-
biotechnologie un:! Medizin das Gefüge des auf der Menschenwürde basierten
Rechts nıcht voreılıg fexibilisieren S1e 11 gegCNWaArLISE Forschung ZW111-

SCH MIL Rücksicht auf die NOrmatıven Dımensionen moderner Kultur Techniken
entwickeln, die ıhrer Eıngriffstiefte die Lebensphasen des Menschen CII

trühen Entwicklung WECNISCI belasten CLWWa durch Gewinnung adulter Stammzellen
oder durch embryonale Stammzellenspenden, die den Embryo nıcht vernıiıchten
Sollte GCIHE solche schonende Entwicklung nıcht möglich SCHMN, bedarft CS vielleicht
der „Nachsicht un! Entsühnung

„Alles geschichtliche Handeln bleibt selbst auf Nachsicht und Entsühnung ANNSCWICSECN Anders
kommt nıcht AaUS der Paradoxie heraus, da{fß unmöglıch 1ST den Bedingungen der Geschichte
das nde der Geschichte vorwegzunehmen, da: 65 unmöglıch 1ST den Bedingungen der Enttfrem-

CCC 27dung die Entfremdung des Menschen VO Menschen überwinden

uch menschenrechtliche Kultur 1ST nıcht hne Konflikte haben, 1ST nıcht
st1mrn1g, da{fß S1IC bruchlos gelingt S1e bedarft der Erlösung Es bleibt annn LLUT

hoffen, da{ß C1NeE biomedizinische Instrumentalisierung 1Ur CEIHE Durchgangsphase
technischer Entwicklung der Medizın 1ST Dıie Risiken solchen Praxıs un ıhre
Untertigkeıit die nıcht 1L1UT auf GE naturwıssenschaftlich technısch sondern auch
moralisch bessere Lösung hın überwunden werden mu{ INUSSECMN aber bewuft gC-
halten werden
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gebracht werden mussen, da{fß jedes [8)]8! ıhnen möglıchst weitgehend ZUrTr Entfaltung kommt, mıthın auch jedes CN-
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1ST
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